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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.2012

Norm

HeimAufG §6

1. HeimAufG § 6 heute

2. HeimAufG § 6 gültig ab 01.07.2005

Rechtssatz

Die Dokumentation nach § 6 HeimAufG ist (wie auch sonst bei ärztlichen Tätigkeiten) in einem angemessenen

zeitlichen Zusammenhang zur Maßnahme vorzunehmen.Die Dokumentation nach Paragraph 6, HeimAufG ist (wie

auch sonst bei ärztlichen Tätigkeiten) in einem angemessenen zeitlichen Zusammenhang zur Maßnahme

vorzunehmen.

Entscheidungstexte
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nur: Die Dokumentation nach § 6 HeimAufG ist in einem angemessenen zeitlichen Zusammenhang zur

Maßnahme vorzunehmen. (T1)
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